
 
 

Anlage 2 

Änderung des Grundlagenvertrages zwischen den Städten Zwickau und Plauen 
zur Sicherung der Theater Plauen - Zwickau gGmbH vom 08.01./20.01.2004 

Der o.g. Grundlagenvertrag, zuletzt geändert durch Änderungsvertrag vom 21.05.2015, 
wird in den §§ 2 und 3 wie folgt neu gefasst: 

§ 2 
Zuschuss 

(1) Als Gesamtzuschuss für die Gesellschaft wird ein jährlicher Betrag für das  

Geschäftsjahr 2019 von 17.887.000 EUR, 

Geschäftsjahr 2020 von 17.718.000 EUR, 

Geschäftsjahr 2021 von 18.632.000 EUR, 

Geschäftsjahr 2022 von 18.932.000 EUR 

festgelegt. 

(2) Der Gesamtzuschuss der Städte Zwickau und Plauen für die Gesellschaft wird 

für das Geschäftsjahr 2019 auf 9.197.000 EUR, 

für das Geschäftsjahr 2020 auf 9.028.000 EUR, 

für das Geschäftsjahr 2021 auf 9.942.000 EUR, 

für das Geschäftsjahr 2022 auf 10.242.000 EUR 

festgelegt. Es gilt der folgende Verteilungsschlüssel: 

Zwickau 67,5 % 

Plauen 32,5 %. 

Ergänzend wird zur Information hinzugefügt, dass die gGmbH gegenwärtig vom Kultur-
raum Vogtland-Zwickau jährlich einen Zuschuss in Höhe von 7.570.000 EUR erhält. Es 
wird davon ausgegangen, dass darüber hinaus durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau 
ein Finanzierungsanteil der Stadt Zwickau in Höhe von jährlich 228.000 EUR und der 
Stadt Plauen in Höhe von jährlich 144.150 EUR übernommen wird. Der dargestellte Ge-
samtzuschuss der Gesellschafter wurde unter der Annahme ermittelt, dass der Freistaat 
Sachsen über die Laufzeit dieses Vertrages den Theaterbetrieb mit 1.120.000 EUR jähr-
lich bezuschussen wird. 

(3) Im Rahmen der Wirtschaftsplanung ist jährlich festzulegen, zu welchem Anteil die in 
Absatz 2 genannten Gesellschafterzuschüsse für investive Zwecke eingesetzt werden sol-
len. 

(4) Sollte sich aus künftigen Tarifabschlüssen oder im Rahmen der Durchführung struktu-
reller Veränderungen eine Mehrbelastung für die Gesellschaft ergeben, die den in Abs. 1 
dargestellten Zuschussbedarf übersteigt, ist über deren Ausgleich im Rahmen der jeweili-
gen Wirtschaftsplanung zu entscheiden. 



 
 

§ 3 

Laufzeit 

Die Laufzeit des Vertrages beginnt am 01.08.2004 und endet am 31.12.2022. 
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…………………………………….. …………………………………….. 
Ralf Oberdorfer Dr. Pia Findeiß 
Oberbürgermeister Stadt Plauen Oberbürgermeisterin Stadt Zwickau 


